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Brauchen wir eine Diskus-
sion „StäB: Ja oder nein?“
Längle G, Frasch K. Stationsäquiva-
lente Behandlung (StäB) – Ein großer
Schritt in die richtige Richtung:
Pro & Kontra. Psychiat Prax 2018;
45: 122–124

Unser ausdrücklicher Dank gilt den Kolle-
gen Längle und Frasch für ihr Engage-
ment. Dennoch würden wir uns wün-
schen, dass die Akteure im aktuellen psy-
chiatrisch-psychotherapeutischen Mi-
nenfeld eine andere Debatte führen:

StäB ist gesetzlich als Anspruch der Ver-
sicherten an die Behandlung verankert
(siehe hierzu auch §39 SGB V Abs. 1 Satz
2: „Versicherte haben Anspruch auf voll-
stationäre oder stationsäquivalente Be-
handlung…“). Man könnte daher zu
dem Schluss kommen, dass weder Kran-
kenkassen noch Leistungserbringer sich
frei entscheiden können, ob sie diese Be-
handlungsform anbieten oder nicht. Al-
les andere wäre Bruch eines Gesetzes.
Aber schon bei der Steuerhinterziehung
und dem Punktekonto in Flensburg wird
deutlich: so mancher Gesetzesverstoß
gilt in Deutschland offensichtlich eher
als „Ritterschlag“ und in unseren Gesetz-
büchern ist, was die Behandlung in unse-
rem Fachgebiet angeht, schon manches
verankert worden, was irgendwie nicht
gemacht wurde, konnte oder sollte.
Soziotherapie und Modellprojekte nach
§64b SGB V sind bekannte Beispiele. Die
Irritation in Bundesländern ohne Modell-
projekt hält sich in engen Grenzen, Kran-
kenkassenverantwortliche scheinen ein-
fach mal so entscheiden zu können,
wann erstmal keine weiteren Verträge
abgeschlossen werden und niemand
regt sich so wirklich darüber auf.

Warum ist uns Unterzeichnern das wich-
tig? Wir gehören zu der seltenen Spezies
von Psychiatern, die wissen, wie sich Ar-
beit in einem Modellprojekt anfühlt und
wie es ist, diese flexiblen Behandlungs-
möglichkeiten in Sachsen-Anhalt nicht
zur Verfügung zu haben.

StäB ist eine Möglichkeit für Häuser, die
keinen §64b SGB V-Vertrag haben, ihre

Behandlung schrittweise zu modernisie-
ren auf dem Weg zu einer personenzen-
trierten flexiblen psychiatrisch-psycho-
therapeutischen Versorgung. Ein erheb-
licher Webfehler im §115d PsychVVG be-
steht darin, dass hier anders als im §39
SGB V von „kann“ geredet wird, was
durchaus zu einer Pro/Kontra-Debatte
verführen kann.

Viele Patienten wünschen Behand-
lung, aber nicht Aufenthalt in der Kli-
nik.

Daher ist es aus unserer Sicht unsere Auf-
gabe, überall da, wo es möglich ist und
gewünscht, auch andere Formen anzu-
bieten. Ziel ist, nicht dauerhaft jedes
Jahr 10000 Menschen an Suizide zu ver-
lieren. Viele Menschen kommen allein
deshalb nicht zu uns, weil sie die statio-
näre Behandlung fürchten. Daher muss
die Debatte unserer Meinung nach lau-
ten:

Was können wir tun, um einen Strauß
unterschiedlicher Behandlungsformen
anzubieten, die möglichst die Bedürf-
nislagen unserer Nutzer so trifft, dass
keiner in großer Not lieber in dieser
verbleibt, weil wir zu unflexibel sind?

Daraus folgt direkt: Was ist an Zuhause-
Behandlung in welcher Region in wel-
cher Diversifizierung nötig und kann
wie etabliert werden? (davon ist StäB
ein Teil!)

Und was heißt in diesem Zusammenhang
„Wir“?
▪ in der Psychiatrie, Psychotherapie und

Psychosomatik arbeitende Menschen:
Ärzte und Mitarbeiter in niedergelas-
senen Praxen, Gemeindepsychiatri-
schen Angeboten und Krankenhäu-
sern.

▪ Entscheider und Mitarbeiter von Kran-
kenkassen

▪ die Selbstverwaltungspartner: DKG
und GKV in ihren Gremien

▪ der MDK
▪ die gesundheitspolitischen Akteure

… all diese Menschen meinen wir, sind
aufgefordert, gesetzlich verankerte Re-
gelungen umzusetzen und zu finanzie-
ren. Mehr oder weniger offene Aufforde-

rungen zum Boykott sind da genauso we-
nig hilfreich, wie Tendenzen zur Auswei-
tung der Indikationsstellung auf Perso-
nenkreise, die eine andere Form von Zu-
hause-Behandlung benötigen.
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